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 Veröffentlicht am 28.07.1922

Norm

StPO §390 Abs2

Rechtssatz

Hat die Berufung des Angeklagten im Punkte der Strafe Erfolg, so ist er nach § 390 Abs 2 StPO von der Haftung für die

besonderen Kosten seines Rechtsmittels befreit, ohne daß jedoch der allfällige Privatankläger zum Ersatze der Kosten

verpflichtet wäre.
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